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Inklusion in Schule und Alltag

7. November 2009



Ablauf: 13.15-14.45

Einleitung

Vorstellungsrunde 

Filmischer Input: Was wünschen sich eigentlich 

Menschen mit Behinderungen

Kurze Diskussion

Grundlegung Behinderung, wie soll man denn sagen: ?

Referat INKLUSION

Diskussion: Und wie geht es denn eigentlich in der Schule? 15 Jahre 

nach Salamanca?

Kt. Solothurn als Beispiel eine Systems: 

Spannungspaare, Begriffe, Versuch der Ordnung

Schlusspunkt: Motto? Gibt es eine Botschaft?



Der Mensch ist

Behindert

Anders begabt

Beeinträchtigt

Der Mensch hat

Besondere Bedürfnisse

Besonderer Bedarf

Menschen mit Behinderungen

Menschen mit einer geistigen, körperlichen, psychischen 

Behinderung

Menschen mit einer Lernbehinderung, 

Verhaltensoriginalität, Wahrnehmungsstörung

Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung    ???



I Integration 

N Normalisierung

K Kompetenzen 

L Lernen

U UN

S Sonderpädagogik

I Individuum

O Ort 

N Neugier



Und wie geht es denn eigentlich in der Schule? 15 Jahre nach Salamanca?

Kt. Solothurn als Beispiel eines Systems 

















Ab 01.08.2011: § 36. Spezielle Förderung

1 Die Spezielle Förderung umfasst Massnahmen für Schüler mit

a) einer besonderen Begabung;

b) einer Lernbeeinträchtigung oder einem Lernrückstand;

c) einer Verhaltensauffälligkeit.

2 Sie hilft, die Fähigkeiten der Schüler innerhalb der Regelschule mit Angeboten zu 

entwickeln, die namentlich

a) die besondere kognitive Leistungsfähigkeit fördern (Begabungsförderung);

b) Schüler mit speziellem Förderbedarf unterstützen (schulische Heilpädagogik);

c) die Sprachentwicklung, Kommunikation und Bewegung fördern (Logopädie und 

Psychomotorik);

d) die Integration von fremdsprachigen Schülern unterstützen (Deutsch für 

Fremdsprachige);

e) zugezogene Schüler im Bereich der Frühfremdsprachen unterstützen;

f) regionale Kleinklassen für Schüler mit besonderen Bedürfnissen anbieten,

die vorübergehend nicht im Rahmen der Regelschulklasse geschult werden

können.

3 Die kommunale Aufsichtsbehörde kann die Spezielle Förderung gemäss

Absatz 2 Buchstaben b-e auch im Kindergarten anbieten.



Als §§ 36bis und 36ter werden eingefügt:

§ 36bis. Anordnung

1 Im Kindergarten und in der Primarschule ordnet der Schulleiter die Spezielle

Förderung an. Sollen die Förderungsmassnahmen insgesamt länger als zwei 

Jahre dauern, holt er zuvor bei der durch die kantonale Aufsichtsbehörde

bezeichneten Fachstelle einen Abklärungsbericht ein.

2 In der Sekundarschule ordnet eine von der kantonalen Aufsichtsbehörde

bezeichnete Fachstelle die Spezielle Förderung an.

3 Die Förderungsmassnahmen sind mit den Inhabern der elterlichen Sorge

abzusprechen, schriftlich festzuhalten und zu begründen.

§ 36ter. Kosten

1 Der Kanton trägt die Kosten für die Massnahmen nach § 36 Absatz 2

Buchstabe c.

2 Die Kosten der übrigen Förderungsmassnahmen tragen die

Einwohnergemeinden.

3 Der Kanton subventioniert die Gemeindeleistungen nach der Klassifikation

zur Berechnung der Staatsanteile an den Lehrerbesoldungen.





Spannungspaare

Inklusion und Integration

Heilpädagogik und Sonderpädagogik

Behindert und anders begabt 

Homogenität und Heterogenität

Norm und Normalisierung


